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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU
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BVAU-News Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele neue Themen und (arbeitsrechtliche) Herausforderungen erwarten uns Praktiker im neuen Jahr: Tarifeinheitsgesetz, eine „gesetzliche Frauenquote“, die längst überfällige Reform im Beschäftigtendatenschutz oder Neuregelungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Eine Vielzahl neuer Themen ist bereits bei den Arbeitsrechtlern in den Unternehmen zu Jahresbeginn angekommen, wie etwa das MiLoG oder die neue ElternzeitPlus. Und – fast nicht überraschend – klären wir Unternehmenspraktiker mal wieder nicht wenige Anwendungsfragen, die sich vielleicht schon im Gesetzgebungsverfahren hätten lösen lassen. So beschäftigen sich im ersten Quartal 2015 auch alle Regionalgruppen des BVAU mit den zuvor genannten Themen, sei es, um erste Anwendungsfragen und best practices etwa im Hinblick auf das MiLoG zu diskutieren oder schon jetzt über die strategischen Weichenstellungen nachzudenken, die der Gesetzentwurf für eine „gesetzliche Frauenqote“ mit sich bringen wird. Die Termine der Treffen sowie Hinweise auf die Themen finden Sie in dieser News-Ausgabe oder auf unserer Webseite; drei Bitten an den Gesetzgeber iS Frauenquote finden Sie – neben vielen anderen Hinweisen – ebenfalls weiter unten. Merken Sie sich bitte zudem schon jetzt in Ihrer Jahresplanung die ersten beiden Julitage vor: am 1. Juli wird die Mitgliederversammlung 2015 des BVAU stattfinden; am Folgetag (2. Juli) der BVAU-Fachkongress – inzwischen schon in dritter Auflage! Gerne freuen wir uns über weitere Hinweise unserer Mitglieder zu Wunschthemen und -referenten, die in diesem Jahr für eine erfolgreiche BVAU-Veranstaltung sorgen könn(t)en. Kommen Sie weiterhin gut in das neue Jahr hinein – und genießen Sie auch ein wenig das Gefühl, als Arbeitsrechtler/in wichtiger denn je in Ihrem Unternehmen zu sein! Ihr



SAFE THE DATE – Mitgliederversammlung 2015: Mittwoch, 1. Juli 2015 (Print Media Academy, Heidelberg) Anstehende Termine: 10. Februar 2015: RG „Südwest“ (EnBW AG, Stuttgart) 05. März 2015: RG „Südost“ (ADAC eV, München) 17. März 2015: Themengruppe „Internationales Arbeitsrecht“ (ACC, Flughafen Frankfurt) 31. März 2015: RG „NORD“ (Otto Group, Hamburg) Programm/Anmeldung: www.bvau.de/termine
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„Die Praxisnähe gesetzlicher Regelungen ist mir ein wichtiges Anliegen“ Anette Kramme, Jahrgang 1967, ist in Essen geboren und aufgewachsen. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und arbeitet seit 1996 als selbständige Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ihre Kanzlei ist – außer einem kleinem Ableger im Familienrecht – ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Frau Kramme trat 1988 in die SPD ein; seit 1998 ist sie Abgeordnete des Deutschen Bundestags (Wahlkreis Bayreuth). Zwischen 2009 und 2013 war sie Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales. Im Dezember 2013 wurde sie zur Parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales (BMAS) ernannt. Im BMAS ist sie vor allem für die Themen Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht zuständig.



Frau Kramme, nach etwas mehr als einem Jahr in Ihrer neuen „politischen“ Rolle als parlamentarische Staatssekretärin im Team von Frau Nahles im BMAS: ist es im neuen Umfeld leichter oder schwerer als gedacht? Unstreitig haben wir anspruchsvolle Aufgaben durch den Koalitionsvertrag gestellt bekommen. Aber ich war schon immer mit Leidenschaft Juristin. Es macht Spaß, Literatur zu wälzen, Auswirkungen von Gesetzesformulierungen zu beleuchten sowie Gespräche mit den Fraktionen und Verbänden zu führen. Ich bin dabei begeistert von der Sachkenntnis und dem Engagement, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums auszeichnet und meine Arbeit trägt. Gerade die arbeitsrechtliche Agenda der laufenden Legislaturperiode ist (noch) ziemlich voll. Viele Themen sollen noch bis zur Sommerpause 2015 angegangen und im besten Fall im üblichen Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. Stimmt denn dieser Fahrplan nach wie vor, etwa für die angedachten Änderungen im AÜG, gesetzliche Regelungen zur Tarifeinheit und einer „Frauenquote“?



Einige der Themen – wie den flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von 8,50 € – haben wir bereits umgesetzt. Zu den Themen „Frauenquote“ und Tarifeinheit haben wir noch im Dezember 2014 Gesetzesentwürfe im Kabinett verabschiedet. Sie werden nun im parlamentarischen Verfahren beraten. An den anderen arbeitsrechtlichen Themen arbeiten wir mit Hochdruck. Sie sind selbst Fachanwältin für Arbeitsrecht und lange Zeit in der arbeitsrechtlichen Beratung tätig gewesen. Somit können Sie sehr gut einschätzen, wie gerade das Arbeitsrecht schon immer durch Gesetzgeber und letztlich auch durch die Rechtsprechung ständig fortentwickelt und immer wieder neu justiert wird. Können Sie die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis verstehen, wenn diese – wenn schon ständig neu geregelt wird – auf rechtswirksame und praxisnahe Gestaltungen hoffen und pochen? Die Praxisnähe gesetzlicher Regelungen ist mir ein wichtiges Anliegen. Wir wollen Gesetze machen, die etwas bewirken und in der Praxis umgesetzt werden können. Deswegen haben wir bei den Gesetzesvorhaben intensiv Sozialpartner und Ver·2·



Im Interview



Was sagen Sie, Frau Kramme



Der BVAU übernimmt die Antworten der Interviewpartner ohne inhaltliche Änderungen. Es gelten die Hinweise im Impressum.



bände eingebunden. Anregungen und Einschätzungen aus der Praxis - wie etwa von den Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen aus den Unternehmen – sind sehr wertvoll für die Arbeit an einem Gesetzentwurf. Jede Stellungnahme, die uns erreicht, wird aufmerksam gelesen und ausgewertet. Wo sehen Sie – ganz allgemein – große arbeitsrechtliche Herausforderungen in den nächsten Jahren? Die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Fachkräftemangel wird mittel- und langfristig erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt und damit das Arbeitsrecht haben, ohne dass wir aktuell schon exakt sagen können, welche Schlussfolgerungen sich für die Gesetzgebung hieraus ergeben. Möglicherweise wird das Thema „Arbeitszeit“ eine neue Bedeutung erhalten. Eine große Herausforderung sehe ich zudem in der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt. Ziel ist es, eine menschengerechte Arbeitswelt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Was fasziniert(e) Sie eigentlich am Arbeitsrecht? Können Sie nachvoll-
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ziehen, dass es immer schwieriger wird, junge Juristen und Juristinnen zu finden, die sich mit dem Arbeitsrecht beschäftigen wollen, etwa als Fach- und Führungskräfte in Unternehmen und Verbänden?



Ehesten den Status des strategischen Gestalters? Oft ist der Arbeitsrechtler der „Problemseher“, auch wenn „nur“ versucht wird, die Unwägbarkeiten des deutschen Arbeitsrechts in der Praxis pragmatisch zu handhaben.



Das eben beschriebene Zusammenspiel von realen Veränderungen und der Reaktion des Rechts auf diese Veränderungen - sicher auch ein wesentlicher Grund für die Komplexität des Arbeitsrechts - finde ich enorm spannend. Arbeitsvertrag und Betriebsvereinbarung beeinflussen die Lebenswirklichkeit der Menschen stärker als vieles, was im Gesetzblatt steht.



Gute Fachkräfte sind die Basis eines erfolgreichen Unternehmens. Ein gut gestalteter Arbeitsvertrag leistet selbstverständlich einen Beitrag, die begehrte Fachkraft zu gewinnen. Der Arbeitsrechtler und Personaler gestaltet u.a. durch Betriebsvereinbarungen die Arbeitsbedingungen im Betrieb, um die Fachkraft zu halten. Das Thema des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird eine neue Ära erfahren, weil die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im



Wie erreichen Ihrer Meinung nach Arbeitsrechtler in den Unternehmen am



10. Februar 2015: Regionalgruppe „Südwest“ trifft sich bei EnBW in Stuttgart



Zuge des Fachkräftemangels erhalten werden muss. Wenn Sie einmal nicht mit der arbeitsrechtlichen Agenda des BMAS und deren Abarbeitung beschäftigt sind: auf was „fokussiert“ sich Frau Kramme in Ihrer Freizeit? Eine Stunde Motorradfahren entspannt besser als ein Tag in der Wellnessabteilung eines Hotels. Und ich habe einen Hund, der mich dazu bringt, Wandern zu gehen und Natur zu genießen. Aber ich lese auch gerne gut gemachte Krimis. Liebe Frau Kramme, herzlichen Dank für das Gespräch.



Das nächste Treffen der Regionalgruppe „Südwest“ (BaWü) findet am 10. Februar 2015 in der EnBW City in Stuttgart statt; BVAU-Mitglied Dr. Gernot Falter (EnBW Energie Baden-Württemberg AG) tritt als Gast geber auf. BVAU-Mitglied Achim Kroll (Leiter des Ressort Arbeitsrecht bei der HeidelbergCement AG) stellt den Inhalt der gesetzlichen Neuregelung einer „Frauenquote“ kurz vor und führt in die Diskussion notweniger Umsetzungsschritte in der betrieblichen Praxis ein. Arbeitsrechtliche Aspekte agiler Projektorganisationen, insbesondere „Srum“ stellt Dietmar Heise, Partner bei Luther vor. EXKLUSIV: Das LAG BadenWürttemberg hat am 3. Dezember 2014 entschieden, dass zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher auch dann ein Arbeitsverhältnis nach Maßgabe des AÜG zustande kommen kann, wenn der Verleiher zwar eine Erlaubnis nach dem AÜG besitzt, aber in der Praxis erkennbar keine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Der für die Entscheidung zuständige Vorsitzender Richter am LAG Stuttgart Roland Stöbe stellt die Entscheidungsgründe erstmalig dar und steht einer Diskussion mit den Teilnehmern zur Verfügung. Unseren Mitgliedern liegt die Einladung mit dem vollständigen Programm bereits vor. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·3·
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„Gesetzliche Frauenquote“: Drei Bitten an den Gesetzgeber Wer es bisher noch nicht gemerkt hat: Der Koalitionsvertrag ist ein pures Hausaufgabenpaket für Personaler. Das heißt, es kommt was auf uns zu mit „modernem Arbeitsrecht“ und „Deutschlands Zukunft gestalten“. Unter der Überschrift „Zusammenhalt der Gesellschaft“ hat sich allerdings ein politischer Spaltpilz eingeschlichen: Die Frauenquote. Ja, richtig, nicht etwa eine Gleichstellungs- oder Minderheiten- oder Geschlechterquote, sondern Frauenquote. Vereinbart ist vereinbart. Sie wird umgesetzt – und nun kommt es darauf an, wie. Entwürfe liegen mittlerweile ja vor. Kein Wort von Gay, Lesbian, Transgender, Bi oder… Männern. Vielmehr knallhart: 30 Prozent für Dax-Unternehmen. Es hat keinen Sinn, dagegen zu sein. „Pacta sunt servanta“ – Verträge sind einzuhalten, selbst Koalitionsverträge. Jetzt ist also wichtig, wie Silvio Fricke damit umzugehen sein wird. Von: Gesendet: An: Betreff:



Bitte Nummer 1: Klarheit ins Gesetz! Für Nicht-Dax-Unternehmen sollen Aufsichtsrat oder Geschäftsführung – hoffentlich wird im Gesetz klar, wer eigentlich gemeint ist – eine Zahl als Ziel vorgeben. Für Frauen. Ist es jedoch auch erlaubt, eine Männerquote anzugeben? Excusé: Das ist nicht Gleichstellung, sondern einseitige Bevorzugung. Der Wunsch an den Gesetzgeber: Bitte nochmal prüfen! Wir haben einen Anspruch auf Gesetze, die bei einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht bestehen. Das Ziel soll in der Geschäftsführung und den ersten beiden Managementebenen festzulegen sein. Zugegeben, diese drei Ebenen sollten identifiziert werden können. Allerdings scheint die Vorgabe schon recht beliebig. Nicht selten ist zum Beispiel die Kantine an einen Geschäfts



Themen, die den BVAU bewegen



Alexander Zumkeller (Präsident des BVAU)



Manuela Schwesig (via Twitter) Freitag, 30. Januar 2015 08:57 BVAU Presse Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) antwortete auf einen Deiner Tweets!



BVAU e.V., Manuela Schwesig hat auf Deinen Tweet geantwortet!



BVAU e.V. @DerBVAU Via @haufe drei Bitten an @HeikoMaas und @ManuelaSchwesig zur Umsetzung der Frauenquote von den späteren Anwendern: haufe.de/personal/arbei… - 16. Jan. Manuela Schwesig @ManuelaSchwesig



Folgen



@DerBVAU Danke für konstruktiven Beitrag. 30. Jan. 2015 07:56



Antwort an @ManuelaSchwesig



Retweeten



Favorisieren



Twitter Passwort vergessen? Erhalte Anweisungen zum Zurücksetzen. Du kannst diese E-Mails auch abbestellen oder Deine Mitteilungs-Einstellungen ändern. Brauchst Du Hilfe? Falls Du diese Nachricht irrtümlich erhalten hast und Du nicht bei Twitter registriert bist, klicke bitte auf Nicht mein Account. Twitter, Inc. 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103
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Anmerkungen der BVAURedaktion: Dieser Text von BVAU-Präsident Zumkeller wurde bereits als Arbeitsrechts-Kolumne auf Haufe.de in abgewandelter Form veröffentlicht. Auf diese Tatsache hat der BVAU per Twitter hingewiesen. Am letzten Freitag, dem Tag der ersten Lesung im dt. Bundestag, erreichte uns dann ein erstes Feedback von Manuela Schwesig.



BVAU-News: führer angehängt – prima, steigt der Frauenanteil. Jedoch: Wäre stattdessen nicht sinnvoll, die Quote auf die Führungskräfte im Unternehmen zu erstrecken – gleich welcher Ebene?
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Bitte Nummer 2: Mit den Füssen am Boden bleiben!



vielleicht in der Politik von jetzt auf gleich – die Ergebnisse sieht man dann. Nicht so aber in der Wirtschaft. Da sollten schon 15 bis 20 Jahre für die Karriere eingeplant werden – von Ausnahmen abgesehen. Für mich heißt das: Es wäre sehr seltsam, wenn in 15 bis 20 Jahren die Anzahl der E-Technikerinnen in den obersten Etagen unter 12,69 Prozent lägen. Aber heute? Gehen wir mal zwanzig Jahre zurück, dann kommen wir vielleicht auf ein oder zwei Prozent. Sinnvoll ist also, eine Quote für Führungskräfte in einer Zeitreihe, die abhängig ist von Quoten in Ausbildung oder Studium, von der Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen, von typischen Karriereläufen.



Und nun zur Zahl selbst: Ja, es ist richtig, Deutschland verfügt über mehr qualifizierte Frauen (… und Männer) denn je. Aber die Tatsachen müssen dennoch im Auge behalten werden: Wenn heute nur 12,69 Prozent Frauen Elektrotechnik studieren, darf nicht erwartet werden, dass in einem Technologiekonzern übermorgen 30 Prozent Frauen in der Top-Etage sitzen. Der Weg vom Studium in die Top-Etage klappt



Und im Übrigen: Hört man als Begründung für die Quote, dass gemischte, „diverse“ Teams erfolgreicher seien, so sei auch daran erinnert, dass Diversity mehr bedeutet: nicht nur Frauen oder Männer, sondern auch Lebensalter, Migrationshintergrund, Schwerbehinderung (wobei, da haben wir die Quote ja schon) – ein „Diversity-Bericht“ also. Das dient der Sache mehr. Aber Achtung: das ist auch Aufwand,



Gerechnet wird „je legal entity“. Für Konzerne, zumindest mit Holding-Struktur, eine Katastrophe. Auch hier eine dringende Bitte: In Konzernunternehmen sollten die Beschäftigten zusammengefasst werden können. Das entspricht in der Regel eher dem „gemeinsam“ von Konzernen, insbesondere in Matrix-Organisationen.



5. März 2015: Nächstes Treffen in Bayern beim ADAC eV



das sind Kosten und das passt nicht in die derzeitige wirtschaftliche Lage. Bitte Nummer 3: die politischen Aufgaben nicht vergessen Die Minister Manuela Schwesig und Heiko Maas meinen, die Quote werde „einen Kulturwandel“ in Deutschland herbeiführen. Nun, ich bezweifle das: Der Kulturwandel hat schon längst stattgefunden, und zwar in der Wirtschaft. Vielleicht nicht hehren Zielen folgend sondern dem „War for Talents“ geschuldet, aber das Ergebnis zählt. Anders in der Bildung: Sollten die beiden Minister doch einmal einen Blick in die Schulbücher werfen, dann würden sie folgende nette Mathe-Aufgabe für die dritte Klasse lesen: „Papi verdient 10,50 Euro in der Stunde. Mutti geht für 157,50 Euro Schuhe kaufen. Wie lange muss Papi arbeiten, damit Mutti die Schuhe kaufen kann?“ Willkommen im 21. Jahrhundert. Der Kulturwandel sollte dort begonnen werden, wo wirklich noch Not ist.



Das nächste Treffen der Regionalgruppe „Südost“ (Bayern) findet am 5. März 2015 beim ADAC in München statt; BVAU-Mitglied Eva Maria Forhmann (ADAC eV) lädt ins ADAC-Clubhaus sowie in den ADAC-Tower ein. Die Teilnehmer treffen auf Dr. Bernd Ramming vom Zollamt Rosenheim und ehem. Sachgebietsleiter Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) sowie Arbeitsbereichsleiter in der bundesweiten Zentralstelle der FKS, der auf Inhalt und Umfang der Prüf- und Ermittlungsbefugnisse der Zollbehörden insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmensdurchsuchungen etwa vor dem Hintergurnd des MiLoG eingehen wird. Aktuelle Brennpunkte aus dem BetrVG, etwa zum Umgang mit Ersatzmitgliedern des BR, aktuelle Rechtsprechung zu Formerfordernissen bei der Zustellung an den BR oder Beschlussfassungen dort bringt Christian Dworschak, FAArbR und Partner bei Luther mit und stellt diese zur Diskussion. Unseren Mitgliedern liegt die Einladung mit dem vollständigen Programm bereits vor. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·5·
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Neuer Arbeitsrechtler für „Central Europe“ bei der DNV GL SE BVAU-Mitglied Marc-Hendrik Neddermeier wechselt zum 1. März 2015 in die Personalabteilung bei der DNV GL SE in Hamburg und übernimmt dort die fachliche Zuständigkeit für das Arbeitsrecht als „Regional Legal Counsel Central Europe“. Seit mehr als zwei Jahren war der Volljurist als Syndikus in der Rechtsabteilung der SGS Société Générale de Surveillance Holding (Deutschland) GmbH tätig. Zuvor war Neddermeier mehrere Jahre als Anwalt in unterschiedlichen Kanzleien beschäftigt. DNV GL bietet technische Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Software und unabhängige Beratungsservices für die Energie-, Öl & Gas- und maritime Industrie. Nach der Fusion zwischen dem norwegischen Unternehmen Det Norske Veritas (DNV) und dem in Hamburg ansässigen Germanischen Lloyd (GL) in 2013 entstand mit dem neuen Unternehmen DNV GL SE ab 12. September 2013 nach eigenen Angaben die größte Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaft, sowie ein weltweit führender Anbieter von unabhängiger Beratung. DNV GL ist an 300 Standorten in mehr als 100 Ländern vertreten, erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.500 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Arbeitsrechtler gefunden -> Syndikus Recht & Compliance > SGS Société Générale de Surveillance Holding



-> Regional Legal Counsel Central Europe > DNV GL SE



Erfahrener Arbeitsrechtler für die Shell Deutschland Oil GmbH -> Labour Relations Specialist > Unilever



-> ER / IR Advisor > Shell Deutschland Oil GmbH



BVAU-Mitglied Dr. Ansgar Fröhlich wechselt zum 1. April



2015 zur Shell Deutschland Oil GmbH. Seit annähernd fünf Jahren war der Volljurist als „Labour Relations Specialist“ bei Unilever in Hamburg tätig. Zuvor war Fröhlich mehrere Jahre als Anwalt in unterschiedlichen Kanzleien beschäftigt, darunter auch mehr als drei Jahre in der Rechtsanwaltsgesellschaft von KPMG. Bei Shell ist Fröhlich als „ER / IR Advisor“ zuständig für sämtliche individual- und kollektivarbeitsrechtlichen Fragestellungen sowie insbesondere die Steuerung von Maßnahmen zur Regelung der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen vor allem durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Policies. Shell ist seit 1902 in Deutschland vertreten. Heute wird das Geschäft der Shell in Deutschland in der Deutschen Shell Holding GmbH gebündelt, Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Zum Mineralölgeschäft der Shell in Deutschland gehören im Wesentlichen die Verarbeitung von Rohölen in Raffinerien, der Betrieb eines der größten Schmierstoffwerke der Shell weltweit, die Logistik, der Vertrieb sowie das Marketing von Mineralölprodukten wie zum Beispiel Benzin und Diesel, Heizöl, Flugkraftstoffe, Schmierstoffe und Bitumen sowie von Petrochemikalien. Gebündelt ist das Mineralölgeschäft in der Shell Deutschland Oil GmbH (SDO), ebenfalls mit Sitz in Hamburg. Shell verfügt darüber hinaus noch über vier Raffineriestandorte in Deutschland. Darüber hinaus ist Shell an zwei Joint Venture-Raffinerien an den Standorten Karlsruhe sowie Schwedt/Oder beteiligt. Ingesamt beschäftigt Shell in Deutschland mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ·6·
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Heitmann wechselt von ING-DiBA zu Pflüger Rechtsanwälte Bereits im Dezember wechselte das ehemalige BVAU-Mitglied Dr. Hendrik Heitmann von der ING DiBa AG zur Pflüger Rechtsanwälte GmbH. Bei der ING-DiBa AG war Heitmann etwas mehr als zwei Jahre beschäftigt, u.a. auch als Referent im Vorstandssekretariat/Public Affairs, Policies & Procedures. Zuvor war Heitmann mehr als vier Jahre als Rechtssekretär bei der ver.di tätig. Bei der Pflüger Rechtsanwälte GmbH sind derzeit neun Rechtsanwälte tätig. Vorwiegend berät die Kanzlei aus Frankfurt heraus Einzelpersonen, also Arbeiter, Angestellte, Führungskräfte und Vorstände, wenn es um Ansprüche aus ihren Verträgen geht. Im kollektiven Arbeitsrecht bilden insbesondere Betriebsräte und Gewerkschaften den Mandantenstamm der Kanzlei.



31. März 2015: Regionalgruppe „NORD“ diskutiert mit BAG-Richterin und Zoll



-> Syndikus >ING DiBa AG



-> Rechtsanwalt > Pflüger Rechtsanwälte GmbH



Das nächste Treffen der Regionalgruppe „Nord“ findet am 31. März 2015 bei Otto in Hamburg statt; BVAU-Mitglied und Regionalgruppenleitung Dr. Nelly Gerig lädt in die Unternehmenszentrale von Otto ein. Die Teilnehmer freuen sich auf einen Impulsvortrag von Dr. Ursula Rinck, Richterin am BAG, zu aktueller Rechtsprechung und sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen mit Blick auf Verdachts- und Tatkündigungen. Dazu passend wird Jürgen Siemers, Partner im Hamburger Büro von CMS Hasche Sigle auf die typischen Stolpersteine vor und nach Ausspruch einer fristlosen Kündigung etwa im Zusammenhang mit Beweisverboten aufzeigen und strategische Überlegungen diskutieren. Besondere Beachtung wird sicherlich der Vortrag von Michael Klauer, Leiter des Sachgebietes FKS des Hauptzollamtes Hamburg-Stadt, erfahren, der nicht nur den typischen Ablauf einer Unternehmensprüfung durch den Zoll erklären wird sondern auch den Teilnehmern für weitere Fragen zur Verfügung steht, etwa zum Ergebnis des Gesprächs zwischen DRV Bund und dem Zoll Mitte Dezember letzten Jahres. Unseren Mitgliedern geht die Einladung mit dem vollständigen Programm rechtzeitig und automatisch zu. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·7·
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Arbeitsrechtler gesucht



Merck KGaA sucht Senior Manager (m/w) Labour Relations



Bertrandt AG sucht Volljurist (m/w) im Bereich Arbeitsrecht



Tätigkeit (Auszug) • Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern für alle deutschen Gesellschaften des Merck-Konzerns • Sicherstellung der Umsetzung von unternehmerischen Entscheidungen und HR-Prozessen im Einklang mit Grundsätzen und Regeln der Sozialpartnerschaft • Festlegung und Erstellen von Grundsätzen, Regeln und Standards für die HR-Arbeit • Bewertung und Klärung mitbestimmungsrelevanter Sachverhalte in einem tarifgebunden Umfeld



Tätigkeit (Auszug) • Vertretung des Arbeitgebers in allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten • Selbständige Fertigung von Schriftsätzen in arbeitsgerichtlichen Verfahren sowie Vertretung des Arbeitgebers vor dem Arbeitsgericht • Beratung der Konzerneinheiten, der Personalabteilung und der Geschäftsführung in arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Fragestellungen • Mitarbeit in Projekten, zum Beispiel bei Konzernumstrukturierungen



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie hier



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie hier



BROSE sucht Jurist Arbeitsrecht (m/w) 



Airbus Group sucht Jurist (m/w) mit Schwerpunkt Arbeitsrecht



Tätigkeit (Auszug) • Gestaltung und Bewertung arbeitsrechtlicher Bedingungen in strategischen und operativen Geschäftsfeldern • Beratung des Managements und der Führungskräfte der deutschen Standorte in kollektiv- und individualarbeitsrechtlichen Fragen • Gestaltung und Verhandlung von Betriebsverein barungen



Tätigkeit (Auszug) • Erstellung und Überwachung von Unternehmens- oder Konzernrichtlinien und Beratung innerhalb HR • Vertretung des Arbeitgebers in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten gegenüber Betriebsrat und Externen Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie hier



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie hier
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Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) gewinnt mit der Hays AG weiteres Fördermitglied Seit 1. Januar 2015 unterstützt auch die Hays AG (Hays) den BVAU als Fördermitglied. „Wir freuen uns, mit Hays ein weiteres namhaftes Fördermitglied für den BVAU gewonnen zu haben,“ kommentiert BVAU-Präsident Alexander R. Zumkeller. „Wir sind auch auf den Austausch mit den Unternehmensarbeitsrechtlern gespannt, wenn es beispielsweise um das Streben nach mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von externen Fachkräften und die Umsetzung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen hierfür in den Unternehmen geht,“ ergänzt Carlos Frischmuth, Director Public Services und Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von Hays.



Die Hays AG (Hays) ist das weltweit führende Rekrutierungsunternehmen für hoch qualifizierte Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Experten im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, für Projekte und für Festanstellungen. Im deutschsprachigen Raum ist Hays auf die Berufsgruppen Engineering, IT, Construction & Property, Finance, Life Sciences, Healthcare, Sales & Marketing, Retail sowie Legal fokussiert.



Aus dem BVAU



Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) gewinnt PROOF-MANAGEMENT als Fördermitglied Ab Februar 2015 unterstützt die inhabergeführte Wirtschaftsdetektei PROOF-MANAGEMENT GmbH den BVAU als Fördermitglied. „Es lag für uns sehr nahe, Kontakt zu solchen Kompetenzträgern zu suchen, die fachlich und inhaltlich ohnehin schon mit dem Arbeitsrecht zu tun haben. Es freut uns sehr, einen der führenden Dienstleister im Bereich der Aufdeckung und Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten als Fördermitglied für den BVAU gewonnen zu haben; auch, da das Thema Compliance immer mehr in den Vordergrund rückt“ kommentiert BVAUPräsident Alexander R. Zumkeller. „Wir unterstützen gerne den BVAU; sowohl die Idee hinter seiner Gründung als auch den



ausschließlich auf das Arbeitsrecht fokussierten Austausch auf sehr hohem Niveau,“ ergänzt Volljurist Paul H. Malberg, Geschäftsführer der PROOF-MANAGEMENT GmbH. Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) ist die unabhängige, bundesweit tätige, branchenübergreifende und personenbezogene Interessensvereinigung für Arbeitsrechtler in Unternehmen. Die Reputation der Fachdisziplin Arbeitsrecht, die Förderung der Arbeitsrechtler in Unternehmen als eine der wichtigsten Expertengruppen der deutschen Wirtschaft sowie ein homogener Wissenstransfer und Erfahrungsaus-



·9·



tausch – etwa in Regional- und Themengruppen – bilden die Schwerpunkte der Tätigkeit des im April 2013 in Heidelberg gegründeten Verbandes. Die inhabergeführte Wirtschaftsdetektei PROOF-MANAGEMENT GmbH betreut national sowie international tätige Unternehmen bei investigativen Operationen infolge von Verdachtsfällen. Der Fokus der Tätigkeit des Teams um den Volljuristen Paul H. Malberg liegt in der konkreten detektivischen Aufdeckung und Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten bzw. Compliance-relevanten Verhaltensweisen in Vorbereitung repressiver Maßnahmen, aber auch in der allgemeinen Prä-



BVAU-News: vention (Unterstützung beim Aufbau von Compliance-Abteilungen und -Strukturen). Die rechtlichen Grenzen bei Beweisverwertung und -gewinnung sind PROOF-MANAGEMENT bestens bekannt. Vielleicht auch deswegen wird die Wirtschaftsdetektei häufig gebeten, fremd geplante oder bereits durchgeführte detektivische Leistungen im Lichte investigativer und rechtlicher Möglichkeiten und Grenzen zu beurteilen. Aufgrund der herausragenden Kompetenz gehört PROOFMANAGEMENT zu den führenden Wirt-
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schaftsdetekteien in Deutschland. Referenzen von namenhaften Unternehmen, Konzernen und Anwaltskanzleien bestätigen die erfolgreiche und vertrauenswürdige Arbeit. Erste Beispiele finden Sie auf



der Webseite von PROOF-MANAGEMENT; für genauere Informationen und eine zügige Erstauskunft nehmen Sie bitte unverbindlich Kontakt zu einem der insgesamt fünf Standorten in Deutschland auf.



Regionalgruppe „NORD“ wählt Leitung und diskutiert Controlling von Werkvertragsgestaltungen Beim inzwischen vierten Treffen unserer Regionalgruppe Nord am 10. Dezember 2014 in Hamburg, zu dem BVAU-Mitglied Marc-Hendrik Neddermeier in die Deutschlandzentrale der SGS Société Générale de Surveillance Holding einlud, stand die Diskussion der Teilnehmer im Vordergrund, wie in der Unternehmenspraxis Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung voneinander abgegrenzt und damit gleichzeitig gesteuert werden können. BVAU-Mitglied Ingmar Koch (Compliance Subcontracting Specialist, Airbus Operations GmbH) führte anhand der Erfahrungen aus der eigenen Praxis und dem bei Airbus entwickelten Modell zu diesem Schwerpunktthema ein und moderierte den Austausch der etwa 20 Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen hierzu.



Dr. Alexander Bartz, Partner bei Kliemt & Vollstädt stellte in einem zweiten Impulsvortrag die aktuellen Brennpunkten im Urlaubsrecht vor. Eine Vielzahl von jüngst ergangenen Entscheidungen von EuGH, BAG und nicht zuletzt der regionalen Gerichtsbarkeit gaben den Teilnehmern erneut genug Anlass zur Diskussion. Zudem wählten die anwesenden Mitglieder Dr. Nelly Gerig (Otto Group) und



Dr. Nelly Gerig Bereichsleiterin Arbeitsbeziehungen, Richtlinien und Grundsatzfragen Otto (GmbH & Co KG) (Hamburg)



· 10 ·



Norman Boje (coop eG) in die Leitung der Regionalgruppe Nord; BVAU-Vizepräsident Dr. Rupert Felder moderierte die Wahl. Damit sind nun endgültig die besten Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung des BVAU-Netzwerkes im Norden geschaffen worden. Das nächste Treffen der Regionalgruppe Nord findet bereits am 31. März 2015 in der Unternehmenszentrale der Otto Group statt.



Norman Boje Justiziar coop eG (Kiel)



BVAU-News:
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RWE-Personalvorstand Uwe Tigges begrüßt BVAU-Regionalgruppe WEST Das erste Regionalgruppentreffen im Jahr 2015 fand in der Region West statt; auf Einladung von BVAU-Mitglied Dr. Peter Gentges traf sich am 22. Januar 2015 unsere Regionalgruppe West bei der RWE AG in Essen. Hoch oben in der 27. Etage der Konzernzentrale von RWE begrüßte RWE-Personalvorstand Uwe Tigges die mehr als 20 Teilnehmer. Tigges erläuterte die gerade erst abgeschlossene Neustrukturierung der Arbeitsrechtsabteilung im eigenen Haus und betonte die enorme Wichtigkeit der „arbeitsrechtlichen Fachkräfte“ für ein Unternehmen, unabhängig davon, dass nun gerade auch bei RWE ein erhöhtes Pensum an Restrukturierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden muss. So war es für Tigges auch selbstverständlich, dem ersten Impulsvortrag des Treffens beizuwohnen: Dr. Rainer Kienast (CMS Hasche Sigle) führte zu den neuen arbeitsrechtlichen Regelungen aus, die entweder gerade in Kraft getreten sind (MiLoG, ElternzeitPlus) oder bereits als konkreter Gesetzentwurf vorliegen („Frauenquote“, FamilienpflegezeitG u.a.). Gerade erst wenige Tage in Kraft, sorgten gerade erste Anwendungsfragen zum MiLoG für die erste intensivere Diskussion unter den Teilnehmern, etwa zur Frage von Inhalt und Umfang von Freistellungsvereinbarungen mit Blick auf die Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG u.a.. Es schloss sich dann ein
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zweiter Fachvortrag an: Bernd Pakirnus, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Hamm, stellte die aktuelle Rechtsprechung zu Fragen des Konsultationsverfahrens im Vorfeld von Massenentlassungen vor und konzentrierte sich dabei auf prozessualrechtliche Fallstricke für den Betriebspraktiker. Auch im Anschluss an diesen fachlichen Impuls diskutierten die Teilnehmer intensiv sich daraus ergebende taktische Überlegungen, Handlungsempfehlungen und eigene Erfahrungswerte. Das nächste Treffen der Regionalgruppe West findet wird infolge der Verabredungen der Mitglieder bei RWE im April oder Mai stattfinden.



BVAU-News:



Ausgabe 1 | 2015



BVAU-Regionalgruppe Ost diskutiert mit BVAU-Präsident Zumkeller Sabbatical-Modell u.a. Das aktuelle Treffen unserer Regionalgruppe „Ost“ fand am 29. Januar 2015 bei der Coca Cola Erfrischungsgetraenke AG in Berlin statt; BVAU-Mitglied Dr. Thorsten Haupt trat als Gastgeber auf. Sehr spannend war eingangs ein bestpractice Vortrag von BVAU-Mitglied Eva Maria Fohrmann (Leiterin Personal, Grundsatzfragen und Mitbestimmung ADAC e.V.) zum beim ADAC aufgesetzten Prozedere für die Durchführung einer innerbetrieblichen Gefährdungsbeurteilung mit Fokus auf die Beurteilung „psychischer Belastungen am Arbeitsplatz“. Auch stelle Forhmann den Inhalt der entsprechenden Betriebsvereinbarung des ADAC vor und diskutierte diese Regelungsvorschläge mit den etwa 20 anwesenden Arbeitsrechtlern. Nicht minder spannend war der fachliche Impuls in Form einer weiteren case study von BVAU-Präsident Alexander R. Zumkeller (ABB Deutschland) zum ganz neu entwickelten Sabbatical-Modell bei ABB, dem damit verfolgten Ansatz sowie den Erfahrungswerten bei Einführung und der arbeitssowie sozialrechtlichen Umsetzung.



© BVAU



Die sehr anschaulichen Vortragsunterlagen beider best practice-Vorträge sind in der Mitgliederlounge des BVAU abrufbar.



Das nächste Treffen der Regionalgruppe Ost findet voraussichtlich im April oder Mai statt.



JETZT MITGLIED WERDEN!



Bereits weit mehr als 200 Arbeitsrechtler/innen bilden inzwischen die Mitgliedschaft des BVAU. Wo bleiben Sie? Zum Antrag auf Mitgliedschaft: www.bvau.de/mitgliederantrag · 12 ·



D&O-Police: Wichtig für Ihre Existenzsicherung. BVAU-News:
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Anzeige



D&O-Police: Wichtig für Ihre Existenzsicherung.



Vorteile der D&O-Police. Schutz des Privatvermögens von Managern, Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsorganen. Umfangreicher Versicherungsschutz (Kosten z.B. für Anwälte, PR-Berater und Mediatoren). Vorteile der D&O-Police. ■ 10 Jahre Schadennachmeldefrist und unbegrenzte Rückwärtsdeckung. ■ Schutz des Privatvermögens von Managern, Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsorganen. ■ Umfangreicher Versicherungsschutz (Kosten z.B. für Anwälte, PR-Berater und Mediatoren). ■ 10 Jahre Schadennachmeldefrist und…unbegrenzte Rückwärtsdeckung. Umfangreicher Schutz, wenn z.B. ■ Zeitliche Geltung: ■ ■



Insolvenzpflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit Unbegrenzte Rückwärtsversicherung, Schadennachverletzt werden. meldefrist von 10 Jahren, kein Verfall bei Übernahme Umfangreicher Schutz, wenn z.B. … ■ Zeitliche Geltung: ■ Marktuntersuchungen bei Produkteinführungen oder Liquidation. ■ Insolvenzpflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit Unbegrenzte Rückwärtsversicherung, SchadennachVorteile der D&O-Police. fehlen. verletzt werden. meldefrist von 10 Jahren, kein Verfall bei Übernahme ■ Schutz des Privatvermögens von Managern, Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsorganen. ■ Waren auf Kredit verkauft werden, ohne vorher die ■ Versicherte Kosten: ■ Marktuntersuchungen bei Produkteinführungen oder Liquidation. ■ Umfangreicher Versicherungsschutz (Kosten z.B. für Anwälte, PR-Berater und Mediatoren). Liquidität des Käufers zu überprüfen. Rechts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten, fehlen. ■ 10 Jahre Schadennachmeldefrist und unbegrenzte Rückwärtsdeckung. ■ bereits verjährte Forderungen angewiesen werden zusätzliches Limit für Abwehrkosten von 250.000 ■ Waren auf Kredit verkauft werden, ohne vorher die ■ Versicherte Kosten: oder berechtigte Forderungen schuldhaft verjähren. Euro, vorbeugende Abwehrkosten, StrafrechtsschutzLiquidität des Käufers zu überprüfen. Rechts-, Sachverständigenund Gerichtskosten, Umfangreicher Schutz, wenn z.B. … ■ Zeitliche Geltung: ■ ungeeignete Geldanlagen aufgrund unzureichender kosten, Sicherheitsleistungen, Arrestverfahren, ■ bereits verjährte Forderungen angewiesen werden zusätzliches Limit für Abwehrkosten von 250.000 ■ Insolvenzpflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit Unbegrenzte Rückwärtsversicherung, SchadennachErkundigungen erworben werden. Unterlassungsund Auskunftsansprüche, Reputatioder berechtigte Forderungen schuldhaft verjähren. Euro, vorbeugende Abwehrkosten, Strafrechtsschutzverletzt werden. meldefrist von 10 Jahren, kein Verfall bei Übernahme ■ wettbewerbswidriges Werbematerial hergestellt wird. onsschäden, Mediation. ■ ungeeignete Geldanlagen aufgrund unzureichender kosten, Sicherheitsleistungen, Arrestverfahren, ■■ Marktuntersuchungen bei Produkteinführungen oder Liquidation. man arglos auf einen Anlagebetrüger hereinfällt. Erkundigungen erworben werden. Unterlassungs- und Auskunftsansprüche, Reputati■ fehlen. die Gemeinnützigkeit aufgrund fehlerhafter „Finanz■ wettbewerbswidriges Werbematerial hergestellt wird. ■ Allgemein: onsschäden, Mediation. ■ Waren auf Kredit verkauft werden, ohne vorher die ■ Versicherte Kosten: politik“ des Vorstandes verloren geht. Kostengünstiger Kompakt-Tarif als Alternative zum ■ man arglos auf einen Anlagebetrüger hereinfällt. Liquidität des Käufers zu überprüfen. Rechts-, Sachverständigenund Gerichtskosten, PremiumSchutz, Selbstbehalt-Policen für Vorstände ■ die Gemeinnützigkeit aufgrund fehlerhafter „Finanz■ Allgemein: ■Was bereits verjährte Forderungen angewiesen werden zusätzliches Limit für Abwehrkosten von 250.000 leistet die Württembergische? von Aktiengesellschaften, die den gemäß VorstAG politik“ des Vorstandes verloren geht. Kostengünstiger Kompakt-Tarif als Alternative zum oder berechtigte Forderungen schuldhaft verjähren. Euro, vorbeugende Abwehrkosten, Strafrechtsschutz■ Geschützt wird das Privatvermögen des Managers/ anfallenden D&O-Selbstbehalt absichern möchten. PremiumSchutz, Selbstbehalt-Policen für Vorstände ■ ungeeignete Geldanlagen aufgrund unzureichender kosten, Sicherheitsleistungen, Arrestverfahren, WasVorstands. leistet die Württembergische? von Aktiengesellschaften, die den gemäß VorstAG erworbenAnsprüche werden. und Zahlung Unterlassungs- und Auskunftsansprüche, Reputati■ Erkundigungen Abwehr unberechtigter ■ Geschützt wird das Privatvermögen des Managers/ anfallenden D&O-Selbstbehalt absichern möchten. ■ wettbewerbswidriges Werbematerial hergestellt wird. onsschäden, Mediation. begründeter Vorstands. Ansprüche. ■■ man arglos aufSchutz einen für Anlagebetrüger hereinfällt. Existenzieller Pflichtverletzungen im ■ Abwehr unberechtigter Ansprüche und Zahlung ■ die Gemeinnützigkeit aufgrund fehlerhafter „Finanz■ Allgemein: Rahmen der Organtätigkeit. begründeter Ansprüche. politik“ des Vorstandes verloren geht. Kostengünstiger Kompakt-Tarif als Alternative zum ■ Existenzieller Schutz für Pflichtverletzungen im PremiumSchutz, Selbstbehalt-Policen für Vorstände Die Rahmen wichtigsten Merkmale der Organtätigkeit. Was leistet die Württembergische? von Aktiengesellschaften, die den gemäß VorstAG ■ Versicherte Personen: ■ Geschützt wird das Privatvermögen des Managers/ anfallenden D&O-Selbstbehalt absichern möchten. Aufsichtsorgane, leitende Die Geschäftsführungsorgane, wichtigsten Merkmale Vorstands. Angestellte, Prokuristen, Generalbevollmächtigte und ■ Versicherte Personen: ■ Abwehr unberechtigter Ansprüche und Zahlung Liquidatoren. Geschäftsführungsorgane, Aufsichtsorgane, leitende begründeter Ansprüche. Angestellte, Prokuristen, Generalbevollmächtigte und ■ Existenzieller Schutz für Pflichtverletzungen im Liquidatoren. Rahmen der Organtätigkeit. ■



Württembergische Versicherung AG Die wichtigsten Merkmale ■ Versicherte Personen: · 13 ·Württembergische Versicherung AG Geschäftsführungsorgane, Aufsichtsorgane, leitende
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Aus der Praxis für die Praxis



Ob eine gesetzliche Neuregelgung in der BRAO, wie es das aktuelle Eckpunktepapiere aus dem Justizministerium von Heiko Maas hoffen lässt oder doch die „sozialrechtliche Lösung“, der wohl nach eigener Verlautbarung die BRAK nahesteht und die wohl auch durch das BMAS bevorzugt wird: nichts davon hilft derzeit dem Praktiker im Unternehmen, der sich mit dem Befreiungsrecht für Syndici auseinandersetzen muss. Oft sind es die Arbeitsrechtler in den Unternehmen, die diese Fragestellungen zu bearbeiten haben – völlig unabhängig von der persönlichen Betroffenheit. Und dabei stösst „Mann und Frau“ unweigerlich auf Folgefragen, etwa mit Blick auf andere beschäftigte „freie“ Berufsgruppen im Unternehmen. Boris Wein, Head of Labour Law bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH u Co.KG und Mitglied im Präsidium des BVAU erläutert, wie er i mit dem Thema umgeht.



Befreiungsrecht für Syndici: Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis Aktuell wird der Inhalt von Befreiungsbescheiden unter Berufung auf § 6 Abs. 5 Satz 1 SGB VI nach Rechtsprechung des BSG so verstanden, dass sich die erteilte Befreiung stets auf die „jeweilige“ konkrete Beschäftigung beschränkt, für die sie erteilt worden ist. Bei einem Arbeitgeberwechsel (abgesehen von dem Ausnahmefall des 613a BGB) oder einem Tätigkeitswechsel soll die erteilte Befreiung hinsichtlich der neuen Beschäftigung keinerlei Wirkung entfalten. Wenngleich diese Auslegung auf die konkret ausgeübte Tätigkeit unzutreffend ist (richtigerweise ist auf die jeweilige berufsständische angestellte Beschäftigung bzw. selbstständige Tätigkeit abzustellen), führt sie in der Praxis zu erheblicher Rechtsunsicherheit.



Gefährdungspotential für andere „freie“ Berufsgruppen im Unternehmen Die Entwicklungen im Befreiungsrecht für Syndici hinsichtlich der restriktiveren Auslegung des § 6 SGB VI durch die Rechtsprechung des BSG lassen sich, wenngleich der Wortlaut eine Differenzierung der einzelnen Berufsgruppen nicht zuläßt, auf Apotheker, Architekten, Ärzte und Syndici-Steuerberater, nicht erstrecken. Gleichwohl sieht die Praxis teilweise anders aus. Daher ist es aufgrund des BSG Urteils vom 03.04.2014 und dem engen Verständnis der „berufsspezifischen“ Kammertätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI unter dem Gesichtspunkt · 14 ·



der Rechtssicherheit ratsam, Befreiungsverfahren von derzeit z.B. unter der Berufsbezeichnung „Apotheker/in“ tätigen Mitarbeitern durchzuführen, um ggf. noch Vertrauensschutz für einen dann bestandskräftigen Befreiungsbescheid zu erreichen. Bei Vorliegen eines positiven Befreiungsbescheids sollte „ohne Not“ möglichst kein Tätigkeitswechsel oder wesentliche Änderungen in der Aufgabenzuweisung erfolgen, da diese/r ein neues Befreiungsverfahren auslösen würde/n. Denkbar sind dagegen z.B. Zusatzverträge mit anderen Konzernunternehmen, die zeitlich und vom Umfang begrenzt sind und nicht in der Ursprungsvertrag eingreifen.



BVAU-News: Was kann die Praxis (jetzt schon) tun? Aufgrund der hohen finanziellen Risiken für den Arbeitgeber als Schuldner des Gesamtsozialversicherungsbeitrages nach § 28 e Abs. 1 S. 1 SGB IV, ist es für Unternehmen ratsam, rechtzeitig Rückstellungen zu bilden. Zugleich sollten Sie die Mitarbeiter auffordern, sofern dies bereits nicht erfolgt ist, bei jedem wesentlichen Tätigkeitswechsel zwingend eine Neubeantragung durchzuführen. Dies gilt ebenso für den Wechsel des Arbeitgebers, z.B. in einem Konzernunternehmen. Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ob überhaupt alle befreiten Mitarbeiter bekannt sind? Parallel empfiehlt es sich, auch im Rahmen der Vorbereitung einer Betriebsprüfung, die vorliegenden Befreiungsbescheide auf ihre Aktualität hin zu überprüfen und sofern für die derzeit ausgeübte Beschäftigung kein aktueller Befreiungsbescheid vorliegt, auf eine Antragstellung bei den Mitarbeitern hinzu-



17. März 2015: BVAU-Themen gruppe „Internationales Arbeitsrecht“ mit weiterem Treffen am Frank furter Flughafen
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wirken. Hierüber sind die Mitarbeiter schriftlich zu informieren, verbunden mit dem Hinweis, dass eine Ummeldung zur DRV Bund erfolgen wird, um Haftungsrisiken aus Sicht des Arbeitgebers und des Beschäftigten zu minimieren. Die Information der DRV-Bund vom 12. Dezember 2014 Für im Unternehmen beschäftigte Syndicis obliegt den Arbeitgebern aufgrund der Veröffentlichung der DRV Bund vom 12.12.2014 eine zeitlich kurze Prüfungspflicht, ob ein vorhandener Befreiungsbescheid weiterhin wirksam ist oder nicht. Hier empfiehlt es sich, die Mitarbeiter über die aktuelle „Vertrauensschutzregelung“ zu informieren und Ihnen aufzuzeigen, dass es sowohl aus Sicht des Unternehmens als auch der des Mitarbeiters von Interesse ist, den Vertrauensschutz (bis zum 31.12.2014) durch Anmeldung ab dem 01.10.2015 bei der DRV Bund zu erlangen. Der Syndikus, der



unverändert der Auffassung ist, sein bestehender Befreiungsbescheid sei weiterhin wirksam, kann bei der DRV Bund die Feststellung beantragen, dass der bestehende Befreiungsbescheid nach wie vor aufgrund des Vertrauensschutzes gelte. Gleichzeitig sollte mit dem zuständigen Versorgungswerk geklärt werden, in welcher Höhe der Mindestbeitrag weiterhin zu entrichten ist, vorausgesetzt, die Anwaltszulassung bleibt fortbestehen, wovon zwingend zu raten ist. Lehnt die DRV Bund den Antrag auf Feststellung des Fortbestehend der Befreiung ab, sollte der Syndikus Widerspruch und ggf. sofern noch erforderlich, Feststellungsklage erheben. Die Entscheidung über die weiterhin bestehende Befreiung kann somit ggf. offen gehalten bleiben, bis der Gesetzgeber aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit eine für in Unternehmen beschäftigte Syndicis dringend gebotene andere Regelung getroffen hat.



Das nächste Treffen unserer Themengruppe „Internationales Arbeitsrecht“ findet am 17. März 2015 erneut im Airport Conference Center des Frankfurter Flughafen statt; BVAU-Mitglied Frank Benner (FRAPORT AG) sorgt wiederholt für einen sicherlich gelungenes Ambiente. Dieses Mal steht der Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit der Umsetzung weltweiter Restrukturierungsprojekte genauso auf der Agenda wie die Diskussion konkreter vertraglicher Regelungen bei der Begleitung grenzüberschreitender Betriebsübergänge. Exklusive Informationen eines Vertreters aus dem Team der Bundesbeauftragten für Datenschutz zu den aktuellen Entwicklungen iS EU-Datenschutz-Grundverordnung und die zu erwartenden (neuen) Aktivitäten des deutschen Gesetzgebers mit Blick auf den (grenzüberschreitenden) Transfer von Personaldaten im Konzern runden das Treffen ab. Unseren Mitgliedern geht die Einladung mit dem vollständigen Programm rechtzeitig und automatisch zu. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. · 15 ·
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Im Blickpunkt



Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung



Dr. Alexander Bissels, FAArb und Partner bei CMS Hasche Sigle (Köln)



„Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung“: Der Fallschirm wird rissig! Bislang konnten sich Dienstleister darauf verlassen, dass sie die „unangenehmen“ Wirkungen des AÜG, insbesondere die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses gem. § 10 Abs. 1 AÜG, vermeiden können, wenn sie mit einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis „im Gepäck“ Werk-/Dienstverträge mit ihren Kunden abschließen, sich diese im Nachhinein aber als eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung herausstellen. Aktuelle Entscheidung der 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg mit erheblicher Praxisrelevanz Diese Konstruktion bekommt auf Grundlage einer aktuellen Entscheidung der 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg erste Risse (Urt. v. 03.12.2014 – 4 Sa 41/14). Das Gericht stellte – anders als noch die Vorinstanz - fest, dass es ein widersprüchliches Verhalten sowohl der Dienstleister als auch des beklagten Kundenunternehmens darstelle, sich bei einem an sich vereinbarten Werkvertrag nunmehr auf eine Arbeitnehmerüberlassungsverhältnis bei bestehender (Vorrats-)Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis



zu berufen. Die Parteien hätten sich während der gesamten Vertragslaufzeiten gerade außerhalb des AÜG stellen wollen und somit bewusst den durch das AÜG vermittelten Sozialschutz des Klägers zu verhindern versucht. Mangels Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis sei der Arbeitsvertrag zwischen den Drittunternehmen und dem Kläger nichtig. Es gelte vielmehr ein Arbeitsvertrag zwischen dem „Zeitarbeitnehmer“ und dem Kundenunternehmen als zustande gekommen. Die Entscheidung der 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg ist von erheblicher Praxisrelevanz. Bislang ist von der Rechtsprechung die sog. „Fallschirmlösung“ bei Scheinwerk-/Scheindienstverträgen akzeptiert worden (vgl. ArbG Stuttgart v. 12.03.2014 – 19 Ca 7077/13; ArbG Stuttgart v. 08.04.2014 – 16 Ca 8713/13; ArbG Stuttgart v. 08.04.2014 - 16 BV 121/13, BB 2014, 1980). Gerade in Grenzbereichen, in denen nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen ist, ob noch ein Werk-/ Dienstvertrag oder schon eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, konnte sich der Auftragnehmer durch eine vorsorglich eingeholte Arbeitnehmerüberlassungser· 16 ·



laubnis „freizeichnen“ (vgl. Bissels, ArbRB 2014, 110; Timmermann, BB 2012, 1730; Schüren, NZA 2013, 177; Francken, NZA 2014, 1193; a.A. Brose, DB 2014, 1739). Dies soll – zumindest nach Ansicht der 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg – nicht mehr ohne weiteres möglich sein, wenn die Beteiligten für sich während des Einsatzes immer in Anspruch genommen haben, dass gerade keine Arbeitnehmerüberlassung durchgeführt wird. Eine „Rolle rückwärts“, doch auf die entsprechende Erlaubnis zurückzugreifen, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Werk-/Dienstvertrag vorliegt, soll dann nicht mehr möglich sein. BAG mit anderer Meinung? Interessant ist, dass das BAG in Zusammenhang mit einem Verstoß gegen eine vorübergehende Überlassung gem. § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG eine (ausdrückliche oder analoge) Anwendung von § 10 Abs. 1 S. 1 AÜG abgelehnt hat, da der betreffende Dienstleister gerade über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügte (Urt. v. 10.12.2013 - 9 AZR 51/13). Diese Grundsätze müssen auch für den Fall gel-



BVAU-News: ten, dass eine solche vorhanden ist, aber in der konkreten Abwicklung der Vertragsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden keine Rolle spielt. Fakt ist, dass die Erlaubnis zunächst erteilt und damit in der Welt ist. Die (unmittelbare oder analoge) Anwendung von § 10 Abs. 1 AÜG ist folglich bei Scheinwerkvertragskonstellationen ausgeschlossen. Insoweit geht auch die Argumentation der 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg zunächst fehl, dass bereits „mangels Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis“ der Ausgangsarbeitsvertrag zwischen dem Mitarbeiter und dem Auftragnehmer nichtig sein soll. Zu der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses kann es letztlich nur über den wenig fassbaren Begriff des Rechtsmissbrauchs kommen, den schließlich auch die 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg zu bemühen scheint, wenn es von einem „widersprüchlichen Verhalten“ – einem Unterfall des Rechtsmissbrauchs - ausgeht. Ob tatsächlich die Umstände des Einzelfalls das Gericht veranlasst haben, die Vorratserlaubnis als unbeachtlich zu qualifizieren, oder ob dieses einen insoweit allgemeinen Grundsatz aufstellen wollte, kann auf Grundlage der bislang vorliegenden Pressemitteilung nicht abschließend beurteilt werden. Exklusiv: Der für die Entscheidung vom 3. Dezember 2014 zeichnende Richter am LAG BW, Herr Roland Stöbe, stellt erstmals die vollst. Entscheidungsgründe einschließlich Sachverhalt im nächsten Treffen unserer Regionalgruppe Südwest am 10. Februar 2015 in Stuttgart vor und zur Diskussion.



Rechtssicherheit sieht anders aus Beachtlich ist, dass die 3. Kammer des LAG Baden-Württemberg einen ähnlichen Sachverhalt wenige Tage später abweichend entschieden hat (Urt. v. 18.12.2014
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- 3 Sa 33/14). In der Pressemitteilung wird ausdrücklich festgestellt, dass eine analoge Anwendung des § 10 AÜG ausscheide. Auch aus § 242 BGB lasse sich die vom klagenden Zeitarbeitnehmer gewünschte Rechtsfolge (Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Kunden) nicht herleiten. Zumindest die Entscheidung der 4. Kam mer bietet Anlass zur Sorge – zumindest aus Sicht von Dienstleistern, die auf Grundlage einer Vorratserlaubnis im Grenzbereich von Arbeitnehmerüberlassung und Werk-/Dienstvertrag tätig sind. Diesen Unternehmen ist aufgrund der sich aus den divergierenden Entscheidungen des LAG Baden-Württemberg ergebenden Rechtsunsicherheit zu empfehlen, die Prozesse und Arbeitsweisen (nochmals) eine gründlichen rechtlichen Überprüfung zu unterziehen, um – je nach Ergebnis – den richtigen Vertragstyp zu wählen. Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, kann es geboten sein, dass die Arbeitsweise so umgestellt wird, dass eine hinreichende Abgrenzung erfolgen kann. Ggf. sollte in weiterhin bestehenden Zweifelsfällen das Vertragsverhältnis zumindest für die Zukunft auf eine Arbeitnehmerüberlassung „umgestellt“ werden. Fazit Mit Blick auf ein möglicherweise bereits in der Vergangenheit zum Kundenunternehmen über die Fiktionswirkung nach § 10 Abs. 1 AÜG entstandenes Arbeitsverhältnis ist es aber nicht ausreichend, lediglich die entsprechenden Vereinbarungen mit dem Dienstleister anzupassen. Im Zweifel bedarf es auch eines gesonderten Beendigungstatbestandes zwischen dem Arbeitnehmer und dem Kunden (vorsorgliche Kündigung oder Aufhebungsvertrages). Dann ist aber zu befürchten, dass schlafende Hunde erst geweckt werden, so dass dieser Schritt gut überlegt sein will.



Erfahrungswerte: Neuzugänge in der BVAU-Mitgliederlounge Neben den Profilen aller BVAU-Mitglieder sind – sofern von den Kolleginnen und Kollegen genehmigt – die Handouts und Arbeitsergebnisse aus den Treffen aller Regional- und Themengruppen in der BVAU-Mitgliederlounge abgelegt. Neben einer Volltextsuche sind sortierte Anzeigen nach den einzelnen Regionalgruppen möglich; zudem sind alle Unterlagen unmittelbar mit dem Profil des jeweiligen Autors verknüpft, um den weiteren Austausch vis-a-vis einleiten zu können. Unterlagen zu folgenden Themen und Vorträgen haben beispielsweise kürzlich den Weg in die Datenbankmodule der BVAU-Mitgliederlounge gefunden: • Aktuelles Arbeitsrecht 2015: Was kommt und wenn ja, wie? • Das neue MiLoG: Umsetzungs hinweise • Sabbatical und Familienpflegezeit: Der innovative Ansatz bei ABB Deutschland • Abgrenzung von Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung: Aktuelle Problemlösungen bei Airbus • Die Einführung der Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastungen“ – Die Betriebsvereinbarung des ADAC • Beschäftigtendatenschutz 2.0: Es geht wieder los! Liebes BVAU-Mitglied: Ist Ihr Profil vollständig und haben Sie Ihre Kontaktdaten für Ihre Mit-Mitglieder hinterlegt?
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„Brennpunkte des Arbeitsrechts: 10 Jahre Mannheimer Arbeitsrechtstag“ Mannheimer Arbeitsrechtstag, Mittwoch, 11. März 2015, Dorint-Kongresshotel Der „Jubiläumskongress“ des Mannheimer Arbeitsrechtstags ist Grund genug für einen Blick zurück und in die Zukunft. Was ist aus den Brennpunkten der Vergangenheit geworden? Wo geht die Reise hin: bei der Vergütung, bei der Tarifeinheit, beim Einsatz von Fremdpersonal?



Veranstaltungshinweise



Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wird der Kongress mit einer Vorabendveranstaltung im Dorint-Kongresshotel beginnen, zu der alle Teilnehmer ebenfalls herzlich eingeladen sind.



Programm (Mittwoch, 11. März 2015) 09.00 Uhr Begrüßung Prof. Dr. Frank Maschmann (Universität Regensburg) 09.15 Uhr In jedem Lohn ein Mindestlohn: Konsequenzen des MiLoG außerhalb des Niedriglohnbereichs Prof. Dr. Frank Maschmann, Universität Regensburg 10.00 Uhr Freiwilligkeitsvorbehalt passé? Vergütungsgestaltung vor neuen Herausforderungen RAin Dr. Kerstin Reiserer, Kanzlei Reiserer Biesinger, Heidelberg



Tagungsort:



11.30 Uhr Aktuelle Brennpunkte desTarifrechts Dr. Mario Eylert, Vors. Richter am BAG, Erfurt



Dorint-Kongresshotel Mannheim, Friedrichsring 6 (ca. 700 m vom Mannheimer Hbf. entfernt).



12.30 Uhr Gestaltungmöglichkeiten beim Betriebsübergang Prof. Dr. Cord Meyer, Deutsche Bahn AG, Berlin



Im Tagungsbeitrag (330 € zzgl. USt.) enthalten sind die Teilnahme am Vorabendprogramm (Kabarett, Empfang mit Buffet) sowie die Pausenerfrischungen und das Mittagessen beim Kongress. Begleitperson beim Vorabendprogramm 35 € (zzgl. USt.). Die Teilnahmegebühr wird bei einer Absage bis zum 2. März 2015 zurückerstattet.



14.15 Uhr Europäisches Arbeitsrecht: Was war? Was kommt? Was bleibt? Prof. Dr. Martin Franzen, Ludwig-Maximilians-Universität, München 15.15 Uhr Fremdpersonaleinsatz im Betrieb: Effizienter Umgang mit alten und neuen Restriktionen RA Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Kanzlei Greenfort, Frankfurt 16.30 Uhr Verfallbare und unverfallbare Urlaubsansprüche RA Dr. Nikolaus Polzer, CMS Hasche Sigle, Stuttgart · 18 ·



Anmeldungen bitte über Homepage: www.mannheimer-arbeitsrechtstag.de; Weitere Informationen erteilt Frau Gisela Schober, Universität Regensburg, Lehrstuhl für Arbeitsrecht, Tel. 0941 / 943-2647.
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Ausschreibung: DER PRAKTIKERPREIS 2015 der Stiftung Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfgang-Hromadka-Stiftung) Die Stiftung Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfgang-Hromadka-Stiftung) hat sich zum Ziel gesetzt, den Dialog zwischen arbeitsrechtlicher Theorie und Praxis zu fördern. Das geschieht durch das Passauer Arbeitsrechtssymposion, das Fachleute aus Unternehmen und Verbänden, Richter, Anwälte und Wissenschaftler miteinander ins Gespräch bringt, aber auch durch die jährliche Verleihung von Preisen.



nalarbeit ausgezeichnet werden, mit denen sich Unternehmen in vorbildlicher Weise den aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen stellen. Besonders willkommen sind Bewerbungen zum Thema „Beendigung von Arbeitsverhältnissen – alte und neue Fragen“, mit dem sich das nächste Symposion befassen wird. Gegenstand derartiger Projekte können zum Beispiel sein



Neben einem „Wissenschaftspreis“ für eine hervorragende arbeitsrechtliche Qualifikationsschrift (Habilitation oder Dissertation) vergibt die Stiftung seit 2013 auch einen „Praktikerpreis“. Damit sollen innovative Projekte der Perso-



− „ Intelligente Alternativen zur Entlassung“ − „Arbeit jenseits der Pensionsgrenze“ − „Trennungsmanagement: Faire Behandlung von Mitarbeitern bis zum Schluss“



Der Praktikerpreis ist mit 3.000 € dotiert. Er wird am 18. Juni 2015 im Rahmen des 29. Passauer Arbeitsrechtssymposions verliehen, bei dem das Projekt auch vorgestellt werden soll. Bewerben können sich Unternehmen, Mitarbeiter und Teams. Die Jury bilden Dr. Deniz Akitürk (Rheinmetall), BVAU-Mitglied Michael Fritz (Deutsche Bahn AG) und Prof. Dr. Rainer Sieg (Universität Passau). Einsendungen bitte bis 30. April 2015 formlos an den Vorstand der Stiftung für Theorie und Praxis des Arbeitsrechts: [email protected].



Jetzt schon vormerken: BVAU-Fachkongress 2015 am 2. Juli 2015 Wir freuen uns schon jetzt auf die diesjährige Mitgliederversammlung des BVAU am 1. Juli 2015 erneut in Heidelberg. Am folgenden Tag – 2. Juli 2015 – wird bereits zum 3. Mal der BVAU-Fachkongress „Arbeitsrecht in der Unternehmenspraxis“ stattfinden, den wir gemeinsam mit dem Forum Institut durchführen. Erneut bildet die Exklusivlocation „Print Academy“ in Heidelberg einen würdigen Rahmen. Erste Referentenzusagen zu sehr spannenden Themen (Prof. Dr. Gregor Thüsing, Prof. Dr. Björn Gaul, Prof. Dr. Frank Maschmann u.a.) liegen bereits vor. Merken Sie sich schon jetzt beide Ter mine vor!



· 19 ·
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Ihr Präsidium www.bvau.de Impressum/Hinweise Die „BVAU News“ werden vom Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) herausgegeben und sind ein kostenloser Newsletter insbesondere für alle ordentlichen Mitglieder des BVAU als auch sonstige Leser, die sich für die Zuleitung registriert haben oder einer solchen nicht widersprochen haben. Unabhängig hiervon ist jederzeit eine Abbestellung per formloser Nachricht an [email protected] möglich. Eine Registrierung für den regelmäßigen Erhalt der „BVAU News“ ist jederzeit mittels formloser Nachricht an [email protected] möglich oder mittels Nutzung der Registrierungsfunktion auf www.bvau.de. Ein Anspruch auf Erhalt der BVAU News besteht insbesondere für Nicht-Mitglieder des BVAU nicht. Namentlich gekennzeichnete Beiträge einschließlich Interviews geben nicht unbedingt die Meinung des BVAU wieder. Für die inhaltliche Richtigkeit solcher Beiträge sind die namentlich genannten Autoren verantwortlich. Angaben zu Stellenwechsel oder Stellengesuchen sind mit den namentlich genannten Personen abgestimmt oder wurden durch diese freigegeben. Sofern der Newsletter auf Angebote Dritter verweist (Verlinkungen): Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren auf den verlinkten Seiten keine Inhalte zu erkennen, die gegen geltende Gesetze verstießen oder als illegal einzustufen wären. Für die Richtigkeit der auf Internetangeboten Dritter eingestellten Informationen haftet ausschließlich der Anbieter der jeweiligen Internetseite. Nach der Linksetzung veränderte Seiten entziehen sich dem Einfluss des BVAU und es wird ausdrücklich keine Haftung für diese gegebenenfalls nachträglich veränderten Linkseiten und deren Unterseiten übernommen.



Strategische Partner:



Die Satzung des BVAU sieht bis zu neun Mitglieder im Präsidium vor. Der Präsident und bis zu zwei Stellvertreter bilden das geschäftsführende Präsidium. Im Rahmen der Gründungsversammlung wurden folgende Mitglieder in das BVAU-Präsidium gewählt: 1. Reihe (v.l.n.r.): B. Wein (Boehringer Ingelheim), Dr. R. Felder (Heidelberger Druckmaschinen), M. Dipper (Clariant); 2. Reihe (v.l.n.r.): H. Frieges (KION), M. Hengesbach (TuiFly), A. R. Zumkeller (ABB Deutschland). Foto: Ralf Kolb



Medienpartner:



Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (e.V.) Geschäftsführendes Präsidium: Alexander R. Zumkeller (Präsident) Dr. Rupert Felder (Vizepräsident) VR Nr: 3686 (AG Heidelberg) Steuer-Nr.: 32489/76903 (FA Heidelberg)



Folgen Sie uns! @DerBVAU
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